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Julia Klebs

Wem der Text gehort

Vor noch nicht allzu langer Zeit stellte das Buch europaweit eine durch ge-
setzliche Eingriffe geschiitzte Ware dar. Unter anderem legte die — in der
Schweiz 2007 abgeschaffte — Buchpreisbindung den Preis eines Buches fest,
der von den Buchhandlungen weder iiber- noch unterschritten werden
durfte. Begriindet wurde diese Regulation des Marktes damit, dass das Buch
ein «nationales Kulturgut» sei (Schonstedt/Breyer/Maylinder 2010, 44). Der gebun-
dene Buchpreis geriet jedoch unter Druck, als der EU-Binnenmarkt ent-
stand, der Wettbewerbsbeschriankungen fiir den Handel zwischen Mit-
gliedsstaaten untersagt (ebd.). Zusammen mit dem Internetbuchhandel
setzte dies der Buchbranche massiv zu.

Die in den europdischen Landern unterschiedlich angepassten recht-
lichen Grundlagen des Buchhandels werden im vorliegenden Artikel nicht
im Einzelnen in den Blick genommen. Sie dienen aber als einleitendes Bei-
spiel fiir die grossen strukturellen Verdanderungen, unter denen Biicher ge-
schrieben wurden und werden. Im Zentrum des vorliegenden Artikels ste-
hen Arbeitsbedingungen und 6konomische Konzentrationsprozesse im lite-
rarisch-kiinstlerischen Feld sowie die von linken Autor*innen aufgeworfene
Frage, in welchem Verhiltnis individuelle Autorschaft und kollektive Ar-
beitsformen - nicht zuletzt unter digitalen Vorzeichen - stehen.

Denn wovon lebt die Autorin?

Natiirlich ist es nicht so, dass es je ein goldenes Zeitalter fiir Schriftstellerin-
nen gegeben hitte. Auch als das Buch noch ein «nationales Kulturgut» war
(dem an dieser Stelle im Ubrigen keineswegs nachgetrauert wird), kostete
das Leben Geld. Davon zeugen die «Bettel- und Brandbriefe beriithmter
Schriftsteller», die Birgit Vanderbeke unter dem Titel Ick bin ganz, ganz tot,
in vier Wochen herausgegeben hat (Vanderbeke 2006). Vanderbeke selbst steht
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fiir diese Problematik: Sogar nach Erhalt des Bachmann-Preises und der
Veroffentlichung ihres fiinften Buches Mitte der 1990er-Jahre erhielt die Au-
torin vom Verlag «eine Jahresabrechnung tiber etwas mehr als dreitausend
Mark» (vanderbeke 2006, 11).

Als der Dichter noch Sanger und Verkiinder gottlicher Weisheit war, be-
notigte er einen Mézen, um seiner Tatigkeit nachgehen zu konnen. Der freie,
biirgerliche Autor emanzipierte sich von solch einengenden feudalen Bedin-
gungen und tauschte sie gegen das angespannte Verhéltnis von Kunst und
Markt.' An Ideen, wie man auf selbigem bestehen konnte, mangelte es nicht.
So lud 1773 etwa Friedrich Gottlieb Klopstock zur Subskription einer Zeit-
schrift ein, um «die Gelehrten» anstelle der Buchhéndler zu «Eigenthiimern
ihrer Schriften» zu machen.* Dieser Marketing-Schachzug fand zur selben
Zeit statt, wie andernorts die Genieésthetik erfunden wurde, gemiss der der
Dichter sein Werk ganz aus sich selbst schopft. Dieses widerspriichlich mit
dem Aufklarungsprojekt verbundene, autonome Kiinstlergenie versprach
gleichermassen dsthetische Innovation, Emanzipation von den adligen, das
Herrscherlob umfassenden Bedingungen und Distanz zu den Niederungen
des Marktes: Kunst sollte zweckfrei und auf keinen Fall um des 6konomi-
schen Erfolges willen erzeugt werden — eine Idealvorstellung, die wir auch
heute (unabhéngig von ihrem Realitdtsgehalt) noch anerkennen.

Von der Kultur zur Kreativwirtschaft

Im Namen der Autonomie brechen Kiinstler*innen fortan auch mit der biir-
gerlichen Gesellschaft. Pierre Bourdieu analysiert, wie im 19. Jahrhundert
eine kiinstlerische Boheme entsteht, die auf der Suche nach Freiheit die Re-
geln der biirgerlichen Gesellschaft verletzt, sich von dieser nicht vereinnah-
men lassen will und sich als Gegentendenz zu ihr etabliert (Bourdieu 1999).

Im Anschluss an Bourdieu haben die Soziolog*innen Luc Boltanski und
Eve Chiapello in ihrer Studie Der neue Geist des Kapitalismus gezeigt, dass
sich das Verhiltnis zwischen bedrohter kultureller Autonomie und verein-
nahmender Okonomie grundlegend verinderte. Seit den 1990er-Jahren
unterliege der Kapitalismus zunehmend einer projektféormigen Netzwerk-
logik, die er sich bei den Kiinstler*innen und deren Gesellschaftskritik ab-
geschaut habe. «Autonomie, Spontaneitit, Authentizitat, Selbstverwirkli-
chung, Kreativitat, Leben» — all das, was sich traditionell jenseits der Lohn-
arbeit und diesseits der kreativen Arbeit befindet, sei aus der Welt der Kunst
auf die Arbeitswelt {ibertragen worden und habe dieser gleichsam zu neuer
Legitimitéit verholfen (Boltanski/Chiapello 2006, bes. 540-544, Zitat: 541). Die Analyse
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bestitigt sich zum Beispiel beim Blick auf die Webseite der Ziircher Hoch-
schule fiir Kiinste, die affirmativ schreibt, dass «Karrieremodelle in der Kul-
tur- und Kreativwirtschaft selten eindimensional und geradlinig» verlau-
fen — «ein Befund, der in zunehmendem Masse auf fast alle Branchen zu-
trifft» (Zhdk online, Stichwort: Kultur und Kreativwirtschaft).

Wie aber konnte diese «Kiinstlerkritik» als kapitalistische Triebkraft
genutzt werden? Laut Boltanski/Chiapello ist es wesentlich, dass in der Zeit
nach 1968 eine urspriinglich aus dem (sub-)kulturellen Bereich stammende
Kritik an hierarchischen und machtférmigen Strukturen zunehmend von
der sozialen Kritik an (den alltdglichen 6konomischen) Ausbeutungsver-
héltnissen entkoppelt wurde (Boltanski/Chiapello 2006, 542). S0 schwand Sozialkri-
tik und mit ihr zunehmend das sogenannte «Normalarbeitsverhéltnis».
Stattdessen boomte Projektarbeit, die versprach, sich innerhalb bestehen-
der (und langst nicht mehr hinterfragter) Strukturen zu verwirklichen. Dass
dies fiir die Mehrheit zum Bumerang werden konnte, ahnten wohl die we-
nigsten, als sie in jungen Jahren MacBooks gegen geregelte Arbeitsalltage
und Sicherheit gegen vernetzt-globalisierte Freiheit eintauschten. Die eine
oder andere Arbeit mag dabei zwar an Einttnigkeit verloren haben, insge-
samt prekarisierten sich die Verhiltnisse jedoch und die Kreativitatsdis-
kurse entpuppen sich als Teil der kapitalistischen (Selbst-)Tauschung. Lohn-
arbeit, die zum Anhidngsel von Maschinen oder Algorithmen zu werden
droht, existiert nach wie vor (und global mehr denn je) - auch im Kreativbe-
reich.

Okonom*innen werteten den Kulturbereich dessen ungeachtet (oder
vielleicht zutreffender: gerade deswegen) nicht nur terminologisch auf - seit
den 1990er-Jahren spricht man von «Kultur- und Kreativwirtschaft» —, son-
dern entdeckten in ihm auch einen Markt mit zunehmendem Wachstums-
potenzial. Der terminologische Siindenfall etablierte sich mithilfe der neo-
liberalen Sozialdemokratie: Die britische New-Labour-Regierung benutzte
den Begriff Creative Industries, um jene Aktivititen zu bezeichnen, die durch
die Erzeugung und Nutzung von intellektuellem Eigentum, Wohlstand und
Arbeitsplitze mehren wiirden (Manske/Merkel 2009, 296). Seither firmiert die tra-
ditionelle Produktion von Kunst - Biichern, bildender Kunst, Musik, Gemal-
den - unter demselben Begriff wie die Herstellung von Medien, Computer-
spielen oder Design. So riickten Kulturproduktion und Wertschépfung noch
niher zueinander, als es in der Werbeindustrie ohnehin schon etabliert war.
Ganz so, als hitten sie sich nie in einem Widerspruch befunden, an dem sich
Generationen von Kiinstler*innen abarbeiteten.
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Monopole, marktorientierter Literaturbetrieb und prekires
Schreiben

Zugleich fand der eingangs zitierte Strukturwandel statt, der aus dem Buch

weniger Kulturgut und mehr Ware machte und der mittlerweile das ge-
samte literarische Feld betrifft. Dieses entfaltet sich auf einem zunehmend

monopolisierten Markt, der durch grosse Medienketten geprégt ist — sowohl

auf Verlagsebene (Pearson, Springer Nature Group, Haufe et cetera) als auch

im (Online-)Buchhandel (amazon, Barnes & Noble, Weltbild et cetera).’ Das

verschlechtert nicht nur die Bedingungen fiir traditionelle Buchhandlun-
gen und mittelstindische und kleine Verlage, sondern fiithrt auch zu einer
zunehmenden Konzentration auf einige wenige Titel. Zwar werden heute

mehr Biicher denn je publiziert — auch anspruchsvolle, und diese teils sogar
von den grossen, profitorientierten Verlagen, die das symbolische Kapital

von Literatur weder ignorieren wollen noch konnen. Die Jagd nach Best-
sellern und deren Autor*innen fiihrt aber dazu, dass vor allem sie wahrge-
nommen und gelesen werden. Damit nimmt zwar nicht die Diversitit der
verlegten Biicher ab, wohl aber jene der gelesenen. Diese bewegen sich zu-
nehmend auf einem «a winner-takes-more-market», wo sich alle Aufmerk-
samkeiten auf die sogenannt «grossen Namen» richten (Thompson 2010, 386-391.
Zitat: 3091).

Wenn schon Klopstock und Birgit Vanderbeke Schwierigkeiten hatten,
von der Literatur zu leben, so gilt dies selbstredend umso mehr fiir Autor*in-
nen, die unter den Bedingungen der Monopol- und Kreativwirtschaft schrei-
ben. Hauptberuflich Autor*in sein - von Honoraren, Lesungen, Literatur-
preisen oder Stipendien leben -, das kénnen sich die wenigsten leisten.
Kommt hinzu, dass von Preisen und Stipendien immer nur wenige profitie-
ren. Ohne entsprechenden familidren Hintergrund sind daher Mischkalku-
lationen zwischen schlecht entlohnter Schreib- und anderweitiger Lohn-
arbeit an der Tagesordnung. Nun soll an dieser Stelle nicht behauptet wer-
den, dass durch Lohnarbeit erworbene Kenntnisse der literarischen Qualitéit
abtraglich waren. Ganz im Gegenteil, davon zeugt auch zeitgenossische Li-
teratur mit Bezug auf in der Arbeitswelt gemachte Erfahrungen, etwa von
Clemens Meyer. Dennoch sind instabile berufliche Existenzen ohne Plan-
barkeit der eigenen Zukunft nicht wiinschenswert, auch fiir kreativ Arbei-
tende nicht. Zumal es nicht jedem gegeben ist, trotz dauernder Unterbre-
chungen, Sorgen und Noten die zur Schreibarbeit notige Konzentration auf-
zubringen.

Sollen sich Autor*innen als Schopferinnen ihrer Werke also vermehrt
fiir die angemessene Bezahlung ihres geistigen Eigentums einsetzen? In der
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gegenwirtigen Situation scheint dies der gangbarste Weg. Eine hohere Be-
zahlung wire allein deshalb angemessen, weil (durchschnittlich) der ge-
ringste Teil des Erloses aus einem verkauften Buch bei den Autor*innen an-
kommt - und der grosste beim Handel. Allerdings lasst sich eine solche auf
das geistige Eigentum referierende Position nicht ganz widerspruchslos

vertreten, da sie seit langerem umstritten ist. Schon Johann Wolfgang von

Goethe, ein Vordenker des Geniekonzepts, bezeichnete den Faust nicht als

sein geistiges Figentum, sondern als «das Werk eines Kollektivwesens, das

den Namen Goethe tragt» (Goethe 1993, 521£.). Die folgenden Beispiele sollen

darlegen, warum Autor*innen als alleinige Urheber*innen ihrer Werke so-
wohl aus édsthetischer als auch aus technologischer Perspektive nicht mehr
so recht in unsere Zeit passen wollen.

Brecht und das Urheberrecht

In kaum einem anderen Werk der deutschsprachigen Literatur werden die
Themen «Diebstahl» und «Eigentum» so umfassend verhandelt wie in den
Werken Bertolt Brechts. Ausgerechnet dieser Brecht besteht im sogenann-
ten «Dreigroschenprozess» aber auf seinen Urheberrechten. Wie kam es
dazu?

Der Dreigroschenprozess ist ein als «soziologisches Experiment» (Brecht
1992, 139) konzipierter Gang vor Gericht, bei dem die Nero-Filmgesellschaft
und der klagende Dramatiker gegeneinander antraten. Brecht hatte der
Filmgesellschaft im Vertrag tiber die Erstellung eines Drehbuchs zu einem
Film iiber die Dreigroschenoper zwar Mitsprache- und Anderungsrechte ein-
geraumt, sich jedoch vorbehalten, dass der Film die politische Botschaft
transportieren miisse. Wahrend in Berlins Strassen auf Arbeiterdemonstra-
tionen geschossen wurde, sollte aus der erfolgreichen Oper und den zu
Schlagern gewordenen Songs von Kurt Weill nicht auch noch ein flacher
kommerzieller Unterhaltungsfilm werden. Als sich die Dreharbeiten in eben
diese Richtung entwickelten, erklarte die Nero Film AG den protestierenden
Brecht fiir vertragswidrig und drehte den Film ohne ihn. Den daraufhin an-
gestrengten Prozess verloren Brecht und der Komponist Kurt Weill in allen
Punkten - die zeitgenossische Presse kommentierte, dass die Kiinstler ge-
gen eine von der Nero Film AG bereits getétigte Investition von 800 0oo
Mark zu Felde gezogen seien (ebd. 146). Diese Niederlage war indessen von An-
fang an einkalkuliert, aus didaktischen Griinden geradezu erwiinscht: Denn
vor Gericht sollten nicht die Eigentumsrechte am Werk diskutiert werden -
Brecht bezeichnete das Urheberrecht als «iiberholt» (ebd.). Stattdessen soll-
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ten «gewisse Vorstellungen» sichtbar werden, «die fiir den gegenwértigen
Zustand der biirgerlichen Ideologie charakteristisch sind» (ebd. 139). Dazu ge-
hort laut Brecht das Konzept, dass das Kunstwerk «der adaquate Ausdruck
einer Personlichkeit ist» (ebd.180). Dies sei mit den arbeitsteiligen Bedingun-
gen moderner technischer Verfahren lingst in Widerspruch geraten - das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (Walter Benja-
min) repriasentiere nicht seine Urheber*innen, sondern stehe dafiir, dass es
massenhaft verbreitet werden kann. Die Frage nach dem Original riickt da-
mit in den Hintergrund (Theisohn 2009, 443-445).

Technologisch sei die Gesellschaft weiter fortgeschritten und arbeits-
teiliger organisiert, als es ihre Selbstbilder und Eigentumsrechte vermuten
lassen. Deswegen seien auch die Rechte des Urhebers vor Gericht nicht ein-
klagbar: «Praktisch ermdglicht die Justiz die Produktion, wie soll sie da eine
Ideologie («Geistiges Eigentum ist unantastbar!>) schiitzen, welche die Pro-
duktion gefdahrdet?» (Brecht 1992, 204) Allein die technischen Moglichkeiten
(und die daran gebundenen Mdglichkeiten zur Realisierung von Profit) ver-
schaffen dem Medienkonzern die weitaus besseren Ausgangsbedingungen
als dem Urheber des Werks. Brecht kommentiert lapidar: «Die kapitalisti-
sche Produktionsweise zertriimmert die biirgerliche Ideologie» (ebd.) und
stellt die Frage nach der Bestimmungsgewalt iiber die Produktion: «Die
Technik, die hier siegt und nichts anderes zu konnen scheint, als den Profit
einiger Saurier und damit die Barbarei zu erméglichen, wird, in die rechten
Héande gelangt, durchaus anderes konnen.» (Ebd.) Wobei die erhoffte Be-
freiung der Technik die Expropriation derer bedingt, die vom skizzierten
Widerspruch zwischen Schein und Sein profitieren.

Kreativitiat und Transformation

Einige Zeit nach der brechtschen Probe aufs Exempel interessierte die Be-
deutung des Textes als textum (ein aus aufeinander verweisenden Zitaten
bestehendes Textgewebe) trotz der skizzierten Monopolisierungsprozesse
nicht auf 6konomischer, sondern primar auf dsthetischer Ebene. So gehort
etwa die poststrukturalistische These vom Tod des Autors (Roland Barthes)
zu den folgenreichsten Sétzen der neueren Literaturtheorie. Sie behauptet
die Aufl6sung des Subjekts in einem aus intertextuellen Beziigen bestehen-
den Textgewebe, aus dem sich zwar beliebig viele Subjektentwiirfe, Rollen
und Identitaten lesen lassen, aber kein ( fiir sein geistiges Eigentum haftbar
machender) Autor mehr. Dagegen wird eingewendet, dass ein solches Li-
teraturverstindnis Schreibende von jeder Verantwortung entbindet und
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unter anderem der postfaktischen Problematik in die Hinde spielt. Mittler-
weile sind die Autor*innen wieder zuriickgekehrt (Jannidis 2000), iiberspannte

Positionen, die Autorschaft an sich als unzuldssige Machtposition bezeich-
neten (Theisohn 2009, 470), haben ihren Zenit langst schon iiberschritten. Was

aber bleibt, ist die Erkenntnis, dass weder Autor*innen noch Texte als auto-
nome Einheiten zu betrachten sind. Sie stehen immer auf den Schultern

ihrer Vorgédnger*innen, fiigen sich in eine sich kollektiv entwickelnde, vielfél-
tig ineinander verwobene Kultur ein und Autor*innen schreiben von be-
stimmten Positionen aus und verfiigen letztlich nicht iiber ihr Werk.

Die Digitalisierung, auf die an dieser Stelle nur am Rande eingegangen
wird, befeuerte die Diskussion um kollektives Schreiben und kaum mehr
einhaltbare Urheberrechte weiter (die Auswirkungen des 2019 auf européi-
scher Ebene angepassten digitalen Urheberrechts sind erst noch abzuwar-
ten). So publiziert etwa Elfriede Jelinek seit der Verleihung des Literaturno-
belpreises 2004 nur noch im Netz und bezeichnet dies unter anderem als
Massnahme, um zur «extrem korrupten und nepotistischen» (Jelinek 2014)
Verlags- und Literaturwelt auf Distanz zu gehen. Eurydike, eine Figur Jeli-
neks, erkldrt im Theaterstiick Schatten (Eurydike sagt), dass sie weder Werke
schaffen noch als «Figur» (Jelinek 2011, 54) in irgendein Werk eingefiihrt werden
will. Stattdessen bevorzugt sie es, Teil eines — die Gewebemetapher umspie-
lenden - «Schattenteppichs» (ebd. 37) zu sein, wo sich niemand eifersiichtig
um Anerkennung, Ruhm und Ehre streitet und eine Existenz als Schriftstel-
lerin vorstellbar ist (Autorinnen werden, wie Jelinek argumentiert, im her-
kommlichen Literaturbetrieb ohnehin nicht beachtet, was im Fall von Dra-
matikerinnen sogar eine iiber 2400 Jahre alte Tradition hat (Roeder 1989, 7)).

Eine andere, in digitalisierten Zeiten zukunftsweisende Position zeich-
net sich im Bereich des wissenschaftlichen Publizierens ab. So setzen sich
Wissenschaftspolitik und Bibliothekskonsortien in der Frage des Open-Ac-
cess-Publishing seit einigen Jahren erfolgreich gegen (Gross-)Verlage durch,
die bislang die fiir wissenschaftliche Zeitschriften sehr hohen Preise diktie-
ren konnten. Artikel, die von 6ffentlichen Geldern bezahlte Wissenschaft-
ler*innen verfassen, sollen unter freien Lizenzen publiziert werden und
ohne Pay-wall zugénglich sein.® Mit Brecht lasst sich fragen, ob hier «die Or-
ganisationsform der geistigen Produktion [...] der technischen Entwicklung
angeglichen werden» (Theisohn 2009, 527) soll und sich der einst skandalisierte
Widerspruch an dieser Stelle gerade auflost oder ob er neue Formen anneh-
men und die Grossverlage ihre Zahlen anderweitig ins Trockene bringen
werden.’

Die von Brecht, Jelinek und vielen anderen angedachten Strategien
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bleiben indessen aktuell und es lohnt sich, weiter daran zu arbeiten, zumal

sich Kiinstler*innen als von der Corona-Krise besonders betroffene Gruppe

zur Zeit vermehrt solidarisieren und organisieren (Bossen 2020). Heute erlau-
ben technologische Entwicklungen in potenzierter Form neue Formen der
Zusammenarbeit und der Reproduzierbarkeit von Inhalten, mehr denn je

profitieren aber vor allem die grossen Tech-Monopole davon - das Netz

wird zum Grenzgebiet, in das der globale Kapitalismus seine «Landnahme»
auch noch ausdehnen kann.” Dabei wire dringend zu diskutieren, wie so-
ziale, kulturelle, technologische und mentale Produktionsverhéltnisse nach

den Bediirfnissen gesellschaftlicher Mehrheiten ausgerichtet werden kon-
nen. Auch im Bereich der Literaturproduktion und -rezeption, die momen-
tan - als liessen sich aus den poststrukturalistischen Debatten keine Er-
kenntnisse mitnehmen - wieder aufindividuelle Autorschaft fokussiert (der
Shitstorm fiir Peter Handke spricht diesbeziiglich Bande). Dazu gehort auch,
die oben skizzierte linke Medienutopie und deren Fundierung in der tech-
nologischen Entwicklung auf den Priifstand zu stellen. Dies in Anbetracht

der unzahligen Rebound-Effekte (Riickschlageffekte) in der aktuellen Phase

des Internets. Berechtigterweise erhoffen wir Effizienz-, Demokratisierungs-
und Kooperationspotenziale von der Technik, die sich gegenwirtig aber ver-
mehrt gegen uns kehren. Zu den Rebound-Effekten gehéren unter anderem:

die Verschirfung bestehender Machtstrukturen im Netz, Social-Media-
Uberkonsum, Blaseneffekte, eine Hass- und Hetzkultur, vor der sich vor al-
lem Minderheiten und Linke in Acht nehmen miissen, der Einfluss von vor-
wiegend akademisch gebildeten Einzelpersonen auf Social Media und eine

Linke, die ihre Diskussionen zu weiten Teilen — und aus nachvollziehbaren

Griinden! - auf (jederzeit abschaltbaren) Plattformen grosser Technologie-
konzerne fiihrt. Auf der Basis solcher Vorbehalte wire erneut zu fragen, wie

der von Brecht topisch skizzierte Widerspruch unter den aktuellen Verhalt-
nissen zur Infragestellung 6konomischer Imperative genutzt werden kann

und welche Raume sich fiir Kritik und Gegenkultur er6ffnen, wenn wir das

Bewusstsein um die Widerspriiche mit dem notwendigen Kampf fiir 6ffent-
liche Kultureinrichtungen und existenzsichernde Arbeitsbedingungen ver-
binden.
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Anmerkungen

1 Die midnnliche Form ist jeweils bewusst
gewdhlt. Autorinnen prigten bis in die jiin-
gere Vergangenheit weder die Literatur, nach
der Epochen konstruiert wurden, noch die
Literaturtheorie - dies, obschon es schrei-
bende Frauen seit je gibt.

2 Zitiert nach Pape, Helmut: Die gesellschaft-
lich-wirtschaftliche Stellung F. G. Klopstocks,
Bonn 1961, 405.

3 Quellen: buchreport.de (Verlagsranking 2020
sowie Die grossten Buchhandlungen 2019/20)
und Google-Recherche zum englischsprachi-
gen Raum.

4 Zulberpriifen wire, inwiefern dies - jenseits
etablierter Belletristik - auch auf populére
Literatur wie Fantasy oder Science-Fiction
zutrifft.

Literatur

Boltanski, Luc / Chiapello, Eve, 2006: Der neue
Geist des Kapitalismus. Konstanz

Bossen, Anja, 2020: Einfach nur: Danke!
medien-kunst-industrie.verdi.de/ueber-
uns/nachrichten/++co++f840694e-6c¢f2-
11ea-bc8b-525400f67940 (Abfrage 12.6.2020)

Bourdieu, Pierre, 1999: Die Regeln der Kunst.
Genese und Struktur des literarischen Feldes.
Frankfurt a. M.

Brecht, Bertolt, 1967: Der Dreigroschenprozess.
Ein soziologisches Experiment. In: Brecht,
Bertolt: Gesammelte Werke in 20 Bianden,
Bd. 25. Frankfurt a. M., 139-209

Goethe, Johann Wolfgang von, 1993: Simtliche
Werke, Abt. II, 11 (Frankfurter Ausgabe).
Frankfurt a. M.

Jannidis, Fotis u.a., 2000: Texte zur Theorie der
Autorschaft. Stuttgart

SCHWERPUNKT

5 Der Stand der Vereinbarungen zwischen
deutschen Wissenschaftsorganisationen
und den kommerziellen Verlagen findet sich
auf der Webseite des Projekts DEAL (www.
projekt-deal.de, Abfrage 5.6.2020). Auch die
Schweizer Universitdten verhandeln mit den
Grossverlagen iiber eine Transformation zu
Open Access (www.swissuniversities.ch/
themen/digitalisierung/open-access/ver-
lagsverhandlungen, Abfrage 12.6.2020). Mit
freien Lizenzen, z. B. den Creative Commons,
lassen sich bei der Verbreitung und Nutzung
von Publikationen mehr Rechte einrdumen,
als es im Urheberrechtsgesetz vorgesehen ist.

6 Daneben stellt sich auch die Frage, was der
Trend zu freien Lizenzen fiir Nischenverlage
oder -medien bedeutet, etwa den Wider-
spruch, der auf eine zahlende Leser*innen-
schaft angewiesen ist.

7 Siehe Beitrag Siegl in diesem Band.

Jelinek, Elfriede, 2011: Schatten (Eurydike sagt)
[zitiert nach einem vom Rowohlt Theater-
verlag zur Verfiigung gestellten Textbuch].

Jelinek, Elfriede, 2014: Interview mit Elfriede
Jelinek, 27.2.2014. fiktion.cc/elfriede-jelinek/
(Abfrage 12.6.2020)

Manske, Alexandra / Merkel, Janet, 2009, Pre-
kire Freiheit — Die Arbeit von Kreativen. In:
WSI-Mitteilungen 6, 295-301

Pape, Helmut, 1961: Die gesellschaftlich-wirt-
schaftliche Stellung F. G. Klopstocks. Bonn

Roeder, Anke, 1989: Autorinnen. Herausforde-
rungen an das Theater. Frankfurt a. M.

Theisohn, Philipp, 2009: Plagiat. Eine unorigi-
nelle Literaturgeschichte. Stuttgart

Thompson, John B., 2010: Merchants of Culture.

The Publishing Business in the Twenty-First
Century. Cambridge

185



9.20

Wirtschaft
ist Care

Ina Praetorius
Feline Tecklenburg
Adelheid Biesecker

June Barrett u.a.

10.20

Demokratie
in der Krise

Re“gion Dominik Gross

e 1 Luzia Sutter Rehmann
Sozialismus Bartara Heer
Krltik Rohit Jain u.a.

11.20

Medien
und Politik

Sylvia Stam
Benjamin von Wyl
Marlies Prinzing
Ugur Giiltekin u.a.

neuewege.ch

Schnupperabo

3 Heftausgaben

15.—

Bestellung

Neue Wege
Postfac
8048 Ziirich
044 447 40 46
info@neuewege.ch

WIDERSPRUCH 75/20 — ENTEIGNEN FURS GEMEINWOHL



	Wem der Text gehört

